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Wien, am 5. Dezember 2016 

 

 

 

Der Abgeordnete zum Nationalrat Nikolaus Scherak, Kollegin und Kollegen haben am 

5. Oktober 2016 unter der Zahl 10436/J an mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage 

betreffend „Ausschreibung der Briefwahlkuverts zur Bundespräsidentschaftswahl 2016 und 

der Bezirksvertretungswahl Leopoldstadt“ gerichtet. 

 

Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt: 

 

Zu den Fragen 1 bis 5, 6, 9, 11 und 12: 

Der Auftrag zur Herstellung und Lieferung der Wahlkarten-Vordrucke für die Bezirksvertre-

tungswahlen 2016 in Wien-Leopoldstadt fällt nicht in den Vollzugsbereich des Bundesminis-

teriums für Inneres. 

Der Auftrag zur Herstellung und Lieferung der Wahlkarten-Vordrucke für die Bundespräsi-

dentenwahl 2016 lautete auf „Herstellung und Versendung von diversen Drucksorten für 

Wahlen, Volksabstimmungen und Volksbefragungen“ und wurde unionsweit im Amtsblatt der 

EU am 16.12.2010 (ABl./S S244 16/12/2010 373278-2010-DE) ausgeschrieben (offenes 

Verfahren im Oberschwellenbereich). Die Bieter konnten die Ausschreibungsunterlagen (sie-

he Beilage) während der Angebotsfrist anfordern. 

 

Zu Frage 7: 
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In der Zuschlagserteilung wurde der printcom Druck + Kommunikation GmbH wörtlich mitge-

teilt, dass das Unternehmen unter Zugrundelegung der Ausschreibungsbestimmungen des 

offenen Verfahrens im Oberschwellenbereich, GZ BMI-WA1000/0146-I/6/2010 betreffend 

„Herstellung und Versendung diverser Drucksorten für Wahlen, Volksabstimmungen und 

Volksbefragungen“ und des Angebots des Unternehmens vom 3. März 2011 als Partei der 

Rahmenvereinbarung ausgewählt wurde und die auf der Grundlage dieser Rahmenvereinba-

rung beruhenden Aufträge (Einzelaufträge) durch schriftlichen Abruf der Leistung erfolgen. 

 

Zu Frage 8: 

In der Zuschlagsentscheidung wurde den Bietern wörtlich mitgeteilt, dass beabsichtigt ist, die 

Rahmenvereinbarung mit der printcom Druck + Kommunikation GmbH abzuschließen. 

 

Zu Frage 10: 

€ 2.040.550,00 exkl. USt. 

 

Zu Frage 13: 

Die Leistungsbeschreibung ist Punkt 6 der beigeschlossenen Ausschreibungsunterlagen zu 

entnehmen. 

 

Zu den Fragen 14 und 15: 

Die herzustellenden und zu liefernden Drucksorten konnten eindeutig, vollständig und neutral 

konstruktiv beschrieben werden, um vergleichbare Angebote zu erhalten. 

 

Zu Frage 16:  

Die Bestimmungen über den Leistungsvertrag lauten auf das Drucken, Sortieren, Abzählen, 

Aufteilen, Kuvertieren und Versenden der jeweils konstruktiv beschriebenen Drucksorten für 

Bundespräsidentenwahlen, Nationalratswahlen, Europawahlen, Volksabstimmungen und 

Volksbefragungen gemäß den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen in der geltenden Fas-

sung sowie die Herstellung der Online-Drucksorten und – optional – deren Bereitstellung im 

Internet, einschließlich der beschriebenen Support- und Serviceleistungen. 

 

Zu Frage 17: 

Es wurden Eignungskriterien auf Grundlage der §§ 70 ff BVergG 2006 festgelegt. 

 

Zu den Fragen 18 bis 22, 27 und 34 bis 50:  

Nein. 
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Zu Frage 23: 

Die Zulassung von Subunternehmern erfolgte auf Grundlage der gesetzlichen Regelungen 

des BVergG 2006. 

 

Zu Frage 24: 

Die Angebotsfrist betrug 80 Kalendertage gerechnet ab dem ersten Kalendertag nach dem 

Absenden der Vergabebekanntmachung. Als Zuschlagsfrist wurden fünf Monate nach Ablauf 

der Angebotsfrist festgelegt. Es gab in diesem Verfahren keine Teilnahmefrist. 

 

Zu den Fragen 25 und 26: 

Die Auftragsvergabe erfolgte nach dem Billigstbieterprinzip. 

 

Zu Frage 28: 

Die Ausschreibung wurde am 16. Dezember 2010 eingeleitet und am 21. April 2011 beendet. 

 

Zu den Fragen 29 und 30: 

Es wurden zwei Angebote im Zuge des Vergabeverfahrens gelegt. 

 

Zu den Fragen 31 bis 33: 

Das Angebot der printcom Druck + Kommunikation GmbH wies keinen Mangel auf. Das An-

gebot des zweiten Bieters wies einen Mangel auf, der als behebbar qualifiziert wurde. 

 

 

Beilage 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mag. Wolfgang Sobotka 
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